












































































































































Rechtsprechung 
Die CDU im Lande Nordrhein-Westfalen hat unter der Führung 
Karl Arnolds die Verwaltungsvereinfachung auf ihre Fahne 
geschrieben. · Nicht minder wichtig als die Verwaltung ist für 
den Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates die Recht­
sprechung. 

Hier herrscht leider noch eine unerfreuliche Zersplitterung. Der 
Ruf nach einer Vereinfachung und Zusammenfassung wird mit 
Recht immer lauter. Er ist auch vom Deutschen Juristentag 1957 
in Düsseldorf erhoben worden. Die CDU als größte, staats­
tragende Partei kann sich diesem Problem nicht verschließen. 

Worum handelt es sich? 

Wir haben zur Zeit in Deutschland fünf verschiedene Zweige 
der Gerichtsbarkeit mit folgenden Gerichten in der unteren 
und der Mittelinstanz: die ordentliche Gerichtsbarkeit mit den 
Amts-, Land- und Oberlandesgerichten, die Verwaltungs­
gerichtsbarkeit mit den Landesverwaltungs- und Oberverwal­
tungsgerichten, die Finanzgerichtsbarkeit mit den Finanzgerich­
ten, die Arbeitsgerichtsbarkeit mit den Arbeits- und Landes­
arbeitsgerichten und die aus den Versicherungsämtern hervor­
gegangene Sozialgerichtsbarkeit mit den Sozial- und Landes­
sozialgerichten. Jeder dieser verschiedenen Zweige der Recht­
sprechung hat einen besonderen obersten Gerichtshof: die 
ordentliche Gerichtsbarkeit den Bundesgerichtshof in Karlsruhe, 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit das Bundesverwaltungsgericht 
in Berlin, die Finanzgeridltsbarkeit den Bundesfinanzhof in 
München, die Arbeitsgerichtsbarkeit das Bundesarbeitsgericht 
in Kassel und die Sozialgerichtsbarkeit das Bundessozialgericht, 
das seinen Sitz ebenfalls in Kassel hat. 

Ebenso verschieden wie der Aufbau der einzelnen Zweige der 
Rechtsprechung ist auch ihre ressortmäßige Unterstellung: Nur 
die ordentlichen Gerichte gehören beim Bund und bei den Län­
dern zum Ressort des Justizministers. Die Verwaltungsgerichte 
gehören beim Bund zum Geschäftsbereich des Innenministers, 
in den Ländern teils zum Geschäftsbereidl des Ministerpräsi-
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denten, teils zu dem des Innenministers. Die Finanzgerichte 
gehören im Bund und in allen Ländern zum Ressort des Finanz­
ministers. Die Arbeitsgerichte unterstehen im Bund und in den 
Ländern dem Arbeitsminister. 

Die Aufspaltung der Rechtsprechung und die damit verbundene 
Unterstellung der einzelnen Gerichtszweige unter verschiedene . 
Ressorts haben zu einer Zersplitterung des Gerichtsverfassungs- , 
Richter- und Verfahrensrechts geführt, die nicht nur die recht­
suchenden Bürger, sondern auch die Rechtsanwälte vor nahezu 
nicht zu lösende technische Schwierigkeiten stellt. Zu diesen 
technischen Schwierigkeiten kommen noch weitere Nachteile : 
Die Rechtsprechung hat die Aufgabe, die Staatsmacht und die 
Einzelinteressen im richtigen Gleichmaß zu halten. Dieser Auf­
gabe kann sie nur gerecht werden, wenn ihre Unabhängigkeit 
gestärkt und betont wird. Die Unterstellung der verschiedenen 
Zweige der Rechtsprechung unter die entsprechenden Ressort­
ministerien bringt zwangsläufig eine Schwächung der recht­
sprechenden Gewalt mit sich. 

Die verschiedenen Zweige der Rechtsprechung werden zu einer 
„Hausgerichtsbarkeit" des zuständigen Ministers. Die Richter 
und ihre Dienstvorgesetzten werden, was die Unabhängigkeit 
der Rechtsprechung anbelangt, einfach überfordert. Außerdem 
bildet sich auch in der Richterschaft ein Spezialistentum heran, 
das „von immer weniger immer mehr" versteht. Das alles ist 
einem gedeihlichen Funktionieren unseres Staatswesens durch­
aus abträglich. Wir brauchen souveräne, umfassend gebildete 
Richterpersönlichkeiten, die sich unabhängig vom Wohlwollen 
anderer Staatsgewalten fühlen. 

Es geht nicht darum, nunmehr kurzerhand „Einheitsgerichte" 
zu schaffen. Die Belange der verschiedenen Rechtsprechungs­
zweige, namentlich der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, müs­
sen gewahrt bleiben. Möglich ist aber eine Unterstellung aller 
Zweige der Rechtsprechung unter ein einheitliches „Recht­
sprechungs-" oder „Rechtspflegeministerium". Dadurdl würde 
vermieden werden, daß sich die verschiedenen Zweige der 
Rechtsprechung noch weiter auseinander entwickeln; die Un-
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abhängigkeit der Gerichte gegenüber der Verwaltung würde 
so gestärkt werden. 

Hier müßte Nordrhein-Westfalen als das größte Bundesland 
wegweisend sein. Die CDU wird im Interesse einer zweck­
mäßigen und vernünftigen Gestaltung unseres Rechtsstaates 
die Bestrebungen um eine straffere Zusammenfassung der 
Rechtsprechung wirksam unterstützen. 

Strafvollzug 
Auf dem Gebiete der Rechtspflege erwächst als schwerwiegen­
des Problem die steigende Kriminalität. 

Zwar sind in Westdeutschland Kapitalverbrechen wie vollende­
ter Mord oder Totschlag in der Zahl zurückgegangen, aber die 
Gesamtzahl von Straftaten ist seit einigen Jahren im Steigen 
begriffen. 

Mit ihrer erst kürzlich bekanntgegebenen Strafrechtsreform 
will die Bundesregierung Maßnahmen vorsd:tlagen, von denen / 
sie sich einen allgemeinen Rückgang der Verbred1en und Ver­
gehen erhofft. Für das Rechnungsjahr 1958 muß in den Voll­
zugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer durch­
schnittlichen Belegung von 18 900 Gefangenen gerechnet wer-
den. (1957 waren es 15 300, 1956 14 400 Gefangene.) Das Motiv 
der Not kommt heute weniger in Betracht; viele Vergehen sind 
auf Genußsucht, Mißachtung der Menschenwürde, Einflüsse der 
Schmutz- und Schundliteratur und auf die stark angestiegene 
Motorisierung des Verkehrs zurückzuführen. Milde in der Ahn-
dung dieser Vergehen ist falsdl verstandene Humanität. 

Die neue Strafrechtsreform des Bundesjustizministers Dr. Schäf­
fer wird sich auch auf die Landesjustiz in Nordrhein-Westfalen 
und den Strafvollzug auswirken. 
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H. Wiederaufbau und Flüchtlingshilfe 
1. Baracken 

II. Heimatvertriebene 
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Baracken 
Ein unerfreuliches Kapitel, das sowohl den Wohnungsbau wie 
die Hilfsmaßnahmen für die Vertriebenen und Flüchtlinge be­
trifft, sind das Vorhandensein und der Bau unwürdiger Not­
unterkünfte; es ist das Kapitel der Baracken. 

Es gab eine Zeit, da ein plötzlicher breiter Strom von Flücht­
lingen den provisorischen Barackenbau bedingte. Heute haben 
Baracken keine Daseinsberechtigung mehr. 

Bundeswohnungsbauminister Lücke (CDU) und Bundesvertrie­
benenminister Oberländer (CDU) haben Ende Februar 1958 den 
Bau von sogenannten „Schlicht-Wohnungenu oder „Ubergangs­
heimen u von mehr oder weniger barackenähnlichen Gebilden 
als eine „Sünde wider die Vernunftu und als eine unnötige und 
kostspielige Ubergangslösung bezeichnet. 

Das unter dem Sozialdemokraten Hemsath stehende nordrhein­
westfälische Arbeits- und Sozialministerium aber bezeichnete 
Anfang März die Bereitstellung von 23 neuen Ubergangsheimen 
(sprich Baracken) als einen „erfreulichen Erfolg" . Auch hierin 
scheiden sich Geister und Auffassungen. 

Die Bundesministerien wie die CDU appellierten wiederholt an 
die SPD/FDP-Landesregierung in Nordrhein-Westfalen: 

Räumt möglichst schnell die Lager! 

Brecht endlich die menschenunwürdigen Behelfsunterkünfte und 
Baracken ab 1 

Stellt die Ubergangslösungen ein! 

Denn: Massenquartiere sind Brutstätten sozialer Nöte. Sie 
widersprechen dem obersten Gebot der christlichen Soziallehre 
wie den eindeutigen Forderungen des Grundgesetzes. Selbst 
Heime, die wie die soeben in NRW eingerichteten Ubergangs­
heime mit je hundert Personen belegt werden sollen, sind keine 
familiengerechten Wohnungen, sondern barackenähnliche Pro­
visorien. 

Baracken und Notunterkünfte sind auf längere Sicht teurer als 
feste, menschenwürdige Neubauten! 
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Vertriebene, Flüchtlinge und Spät.aussiedler gehören nicht für 
Monate um Monate in Baracken, sondern in Wohnungen, die 
die Bezeichnung nHeimeu auch wirklich verdienen. 

Auch das ist eine Forderung der CDU. 

Heimatvertriebene 
Die Regierung Arnold hat im Rahmen der Bundespolitik stets 
eine umfassende Hilfe den Vertriebenen und Flüdi.tlingen in 
Nordrhein-Westfalen angedeihen lassen. NRW hat seit 1945 
den größten Anteil der vertriebenen und geflüchteten deutschen 
Menschen aufgenommen. • 

Großzügige und verständnisvolle Maßnahmen wurden durch­
geführt. Schon vor dem Bundes-Vertriebenengesetz hatte die. 
Regierung Arnold das Landes-Vertriebenengesetz veranlaßt. 
Zumal in der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen wurde 
viel geleistet: aus Landesmitteln wurden zusätzliche Ausbil­
dungsbeihilfen zur Verfügung gestellt. Die soziale und wirt­
schaftliche Eingliederung wurde zielsicher betrieben. 

In den beiden letzten Jahren, nach dem Regierungssturz, kürzte 
die SPD/FDP-Regierung in NRW die Mittel und schränkte den 
Personenkreis ein. Die von der Regierung Arnold eingeleitete 
Kreditmittel-Aktion hat sich als segensreich erwiesen. Sie muß 
fortgesetzt werden und auch den Spätaussiedlern, die bis jetzt 
in Ostdeutschland ausharrten, zugutekommen. 

Das von der CDU so stark geförderte Gesetz über die „Grund­
erwerbssteuer-Befreiung für Vertriebene" wurde leider erst 
spät, in diesem Jahre, verabschiedet. Mit diesem Gesetz werden 
Vertriebenen, die Grundbesitz besessen hatten und ihre Ent­
schädigung, nach dem Lastenausgleichsgesetz, beim Neuerwerb 

Die SED gedenkt, zusammen mit der SPD und dem DGB in 
der Bundesrepublik, die kommunistische Herrschaft über ganz 
Deutschland zu verwirklichen. 

SED-Funktionär Hermann Matern (Pankow) 
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eines Grundstücks für Steuern hingeben mußten, nun unbillige 
Härten erspart. FDP-Finanzminister Weyer wollte anfangs dazu 
seine Zustimmung nicht geben. Im Interesse der Vertriebenen 
in NRW wäre eine schnellere Verabschiedung erforderlich 
gewesen. 

Die von der Regierung Arnold zugunsten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge getroffenen Siedlungsmaßnahmen setzte die Regie­
rung Steinhoff nicht in vollem Umfange fort! Nach der Statistik 
der Landessiedlungsämter wurden im Jahre 1957 an Voll­
bauernstellen 97 weniger ausgelegt als im Jahre 1956. 

Bauern erhalten Eigenheime, aber keine Siedlung. Für die 
eigentliche bäuerliche Siedlung, für die Errichtung neuer 
Bauernstellen, für vertriebene und geflüchtete Bauern und 
Bauernsöhne fehlen jegliche Mittel. Im Jahre 1957 wurden von 
der SPD/FDP-Regierung zum erstenmal unzulängliche Landes­
mittel für die ländliche Siedlung in den Etat gesetzt. 

Es hat sich so herausgestellt, daß weder die SPD noch die FDP 
echte Freunde der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge sind. Die 
Forderungen des BHE wurden von der CDU längst übernommen 
und während der Regierungszeit der CDU in NRW verwirklicht. 
Die CDU setzt sich für eine baldmögliche Wiedervereinigung 
der Sowjetzone mit der Bundesrepublik in Frieden und Frei­
heit ein. 

Die CDU tritt im Rahmen eines kommenden Friedensvertrages 
für die Rückgliederung der besetzten deutschen Ostgebiete ein. 
Sie lehnt jeden Kuhhandel ab. Sie stellt aber auch nicht vor­
zeitig unerfüllbare Forderungen auf. Sie verficht den Grund­
satz vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

Internationalen Verhandlungen wird die endgültige Regelung 
dieser Fragen vorbehalten sein. 

Friedensverträge sind so heilig unter den Menschen, daß sie 
die Stimme der Natur zu sein scheinen. Sie bestehen alle zu 
Recht, wenn ihre Bedingungen so sind, daß beide Völker leben 
können. Montesquieu 
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Gerade im Lande Nordrhein-Westfalen können die Heimat­
vertriebenen und Flüchtlinge feststellen, was die CDU für sie 
getan hat. 

Gerade in NRW schaffte die CDU für die Besserung der Lage 
aller Vertriebenen und SBZ-Flüchtlinge Tatsachen, während 
andere Parteien und Bünde mit leeren Versprechungen, dem­
agogischen Ubertreibungen oder gar mit Interesselosigkeit auf­
warteten. 

Das Los der Vertriebenen muß verbessert werden. Die Bestim­
mungen des Lastenausgleichs bedürfen einer Korrektur. Ver­
triebene und Flüchtlinge sind für die CDU ebenso heimat­
berechtigt wie die Altbürger in Nordrhein-Westfalen. Das zeigt 
sich bei allen wirklichen Nöten und bei der mitbürgerlichen 
und gesellschaftsordnenden Anerkennung. 

Wohnungsbau 
Der Wohnungsbau ist für die CDU nicht nur eine notwendige 
wirtschaftliche Maßnahme, sondern vor allem eine gesellschafts­
politische und kulturelle Aufgabe, eine christliche Verpflichtung. 
Vom Lebens- und Wohnraum der Familie hängt es ab, ob sie 
als Lebens-, Wirtschafts- und Erziehungsgemeinschaft ihre so­
zialen, kulturellen und erzieherischen Aufgaben zu erfüllen 
vermag. 

Bundeswohnungsbaumnister Lücke (CDU) sieht im Wohnungs­
bau ein auch heute noch • vordringliches soziales und mensch­
liches Anliegen". Er betonte dies im März 1958 auf einer Mit­
gliederversammlung des Gemeindetages Nordrhein in Köln 
und er mußte in diesem Zusammenhang die sogenannten „För­
derungsbestimmungen" der liberalsozialistischen Landesregie­
rung in Nordrhein-Westfalen einer scharfen Kritik unterziehen. 

Halbe Wahrheiten sind in der Weltpolitik die gefährlichsten 
Lügen. Theodor Blank 
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Denn nach Ansicht der CDU geht es nicht nur um die Besei­
tigung der Wohnungsnot, es geht noch mehr um die Bildung 
von Wohn-Eigenheim. Wo es möglich ist, ist die Geborgenheit 
des Eigenheims für die Familie am segensreichsten. 

Gerade die Regierung Arnold hat mit verschiedenen Maßnah­
men beim Wohnungsbauprogramm diese Eigentumsbildung in 
NRW gefördert. Sie dachte dabei an den Personenkreis mit ge­
ringem Einkommen und Kinderreiche. Die CDU trat mit Erfolg 
im Wiederaufbauausschuß für erhöhte Darlehenssätze zugun­
sten dieses Personenkreises ein. 

Im „Parlament" Nr. 45, Seite 3, brüstete sich die Regierung 
Steinhoff damit, daß sie 70 Millionen DM für die Förderung 
von Eigenheimen und Kleinsiedlungen zur Verfügung gestellt 
habe. Die Protokolle beweisen aber, daß dies nur auf Druck 
der CDU erfolgt ist. 

Auch der Bau von Familienheimen für Bergarbeiter ist ein 
CDU-Anliegen. In diesem Jahre werden nach Mitteilung des 
Bundeswohnungsministeriums 240 Millionen DM auf die 
einzelnen Kohlenbergbaubezirke für den Bergarbeiter-W oh­
nungsbau, zumal im Ruhrgebiet, verteilt. 

Die christliche Wohnungsbaupolitik ist in Wahrheit sozial. Die 
sozialistische Wohnungsbaupolitik versagt, weil sie das Fami­
lienheim und das Eigenheim als zweitrangige Aufgabe be­
trachtet. 

Die CDU tritt dazu für eine stärkere Förderung des Wohnungs­
baus auf dem lande ein. 

Für Heimatrecht und Bürger ruh'! 
CDU! 
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Altersheime 
Es ist ein selbstverständliches Ziel der CDU-Politik, den alten 
alleinstehenden und pflegebedürftigen Mitbürgern zu helfen. 
Die Regierung Arnold hat in NRW die freie Liebestätigkeit der 
Wohlfahrtsorganisationen tatkräftig gefördert und die Ver­
bände, die sich der Betreuung und Fürsorge widmen,, erheblich 
mit Rat und Tat und Geldmitteln entlastet. 

Gerade gegenüber den freien gemeinnützigen Altersheimen 
zeigte die CDU-Regierung in NRW ein tiefes Verständnis. Des­
halb stellte sie beträchtliche Landesmittel zum Wiederaufbau 
und Umbau von Altersheimen gerne bereit. Betreuung im 
Feierabend des Lebens ist die Pflicht eines christlichen Staats­
wesens. Es gibt Altersschwache, die keine Wohnung, sondern 
ein Heim brauchen, in dem sie betreut und, wenn nötig, ge­
pflegt werden. 

Heute ist der Bedarf an Altersheimen in NRW noch keineswegs 
gedeckt. Trotzdem schmälerten die SPD und FDP in den Haus­
haltsplänen Nordrhein-Westfalens für 1957 und 1958 die Lan­
desmittel für den Ausbau und die Inneneinrichtungen der 
Altersheime um 100 000 DM. 

Der derzeitige FDP-Finanzminister Weyer sieht das Problem 
der Altersheime unter einem anderen Gesichtswinkel. Er glaubt, 
den alten Leuten allein damit dienen zu können, daß er 
„Wohnungen" für sie baue „und keine Altersheime". Weiß er 
nicht, daß die beste Wohnung für alte alleinstehende Menschen 
eine Belastung ist, wenn die Betreuung fehlt? 

Altershilfe ist eben Ausdruck der freien christlichen Liebes­
tätigkeit. Der Staat hat sie anzuerkennen und zu fördern. Die 
Einrichtungen vieler Altersheime, möglichst an einem Standort, 
der noch das Gefühl der Verbundenheit mit der geliebten alten, 
engeren Heimat vermittelt, dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Sie müssen teilhaben am allgemeinen Wohlstand. Die Sorge für 
den alten vereinsamten, hilflosen Menschen ist eine gesell­
schaftliche Verpflichtung jeder Kulturnation. Die CDU wird sich 
niemals einer solchen Verpflichtung entziehen. 
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Gesundheitswesen 
Die gesundheitlichen Hauptaufgaben werden im Rahmen der 
Gesamtausgaben des Landes nach wie vor stiefmütterlich be­
handelt. 

Was die Regierung Arnold eingeleitet hatte, setzte die SPD/FDP­
Regierung Steinhoff/Weyer nur unzulänglich fort. 
Wenn einige Etatposten, für das Auge, erhöht wurden, so ge­
schah das, weil sich die Steuereingänge erhöht hatten. 

Nach einer Statistik sterben vori 10 000 Müttern während oder 
nach der Geburt in der Bundesrepublik 15, in Nordrhein-West­
falen 17,5 und in den USA nur 2,7. Das sind alarmierende 
Zahlen. Sie deuten auf eine unzulängliche Aufklärung vieler 
Mütter, aber auch auf eine unterlassene vorsorgliche ärztliche 
Untersuchung und Betreuung hin. 

Die CDU fordert deshalb eine stärkere Vorsorge für die wer­
denden Mütter und einen verschärften Kampf gegen Säuglings­
und Frühgeburten-Sterblichkeit. Zudem sollte die Gewerbe­
aufsicht noch mehr als bisher_ der Frauenarbeit und dem Mutter­
schutz ihre Aufmerksamkeit schenken. Die freiwillig durchge­
führten Röntgen-Reihenuntersuchungen zur Bekämpfung der 
Tuberkulose müssen beibehalten werden. Ein Zwang ist nur da 
zu vertreten, wo ein dringendes öffentliches Interesse vorliegt. 
Da Vorbeugen besser als Heilen ist, muß die Aufklärung der 
Bevölkerung energischer gehandhabt werden. Richtschnur muß 
eine wahrhaft fortschrittliche Gesundheitspolitik sein unter Be­
rücksichtigung und Bildung von Schwerpunkten! 
Zumal auf dem Lande müssen die Gesundheitsämter, die in 
erster Linie für die öffentliche Gesundheitspflege und -fürsorge 
verantwortlich sind, besser als bisher in die Lage versetzt wer­
den, ihre Aufgaben im Interesse der Volksgesundheit zu er­
füllen. 
Gerade in den Industriebezirken Nordrhein-Westfalens sind 
diese Aufgaben besonders zwingend und vielseitig. 

Noch immer gibt es keine ausreichenden gesetzlichen Grundlagen 
für eine wirksame Staub- und Schmutzbekämpfung. Noch immer 
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wird zu wenig gegen die Verunreinigung unserer Gewässer 
getan! 

Es müssen Mittel für den Bau moderner Kläranlagen bereit­
gestellt werden. 

Die Dunstglocke über dem Rhein-Ruhrgebiet muß beseitigt 
werden. 

Der Kampf gegen den Lärm, der immer wieder von der nord­
rhein-westfälischen Presse gefordert wird, muß endlich begonnen 
werden. · 

Die SPD/FDP-Regierung in NRW hat einen planvollen Ausbau 
des Gesundheitswesens in diesem dichtest besiedelten Land 
verabsäumt. 

Die CDU hat ihr Programm wiederholt bekanntgegeben. Sie 
wird es auch durchführen zum Wohle der Bevölkerung. 

Krankenhäuser 
Die SPD betrachtet die Krankenhäuser als eine öffentliche Auf­
gabe der Stadt- und Landkreise und hat zumal in NRW wenig 
Verständnis für die Existenzberechtigung der privaten Anstalten. 
Die CDU sieht in der Errichtung von Krankenhäusern vor allem 
eine Sache der freien Initiative, also der freien Wohlfahrts­
verbände; wenn deren Einrichtungen nicht ausreichen, sollen 
sie von der öffentlichen Hand gefördert werden. 

Die FDP schwankt wie so oft in ihrer Haltung auch auf diesem 
Gebiet. 

Die Regierung Arnold erkannte in der Hilfe für freie gemein­
nützige Einrichtungen eine wichtige Aufgabe. 

SPD-Vertreter ließen sidi im Landtag schwerlioch davon über­
zeugen, daß die konfessionellen Krankenhäuser meist ohne 
laufende Zuschüsse arbeiten müssen, während die kommunalen 
Anstalten den Gemeindehaushalt durchschnittlich bei 500 Betten 
mit' einer Million DM belasten. 
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Erst auf Drängen der CDU wurde vereinbart, daß an den Mitteln 
für den Bau und die Einrichtung von Krankenhäusern die freien 
gemeinnützigen Anstalten mit zwei Drittel und die kommunalen 
mit einem Drittel beteiligt sind. 

Die Regierung Steinhoff hat damit geprotzt, sie habe die Mittel 
für diesen Zweck wesentlich erhöht. Sie vergaß zu sagen, daß 
die Steuereinnahmen des Landes in den beiden letzten Jahren 
beträchtlich gestiegen sind. Sie erwähnte auch nicht die etlichen 
Millionen DM, die aus Darlehen zurückgeflossen sind und zur 
Wiederverwendung eingesetzt werden können. 

Zumal in der Frage sozialer Einrichtungen schmückt sich die 
SPD gern mit fremden Federn. Aber gerade auf dem Gebiete 
der Unterstützung einer freien Liebestätigkeit kann sie der 
CDU die bleibenden Verdienste nicht nehmen. 

Sonntagsarbeit 
Das Problem der möglichsten Freistellung von Sonntagsarbeit 
und der Wunsch des gesetzlichen Feiertagsschutzes sind ureige­
nes Anliegen der Christlich-Demokratischen Union. 

Ein absolutes Arbeitsverbot am Sonntag ist im Zeitalter der 
Technik undenkbar. Die Sonntagsheiligung beruht auch h eute 
noch auf göttlichem Gebot. Einflußreiche Kräfte versuchten aber 
bei fortschreitender Industrialisierung, den Sonntag als Feier­
und Ruhetag und als Tag der Besinnung einzuengen. Ein Erfolg 
der christlich-sozialen Bewegung war im Jahre 1891 die Schaf­
fung eines gesetzlich verankerten Sonntagsschutzes. 

In der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen heißt es, 
daß der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als 
Tage der Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der k ör­
perlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und ge­
setzlich geschützt werden. 

Für Freiheit, Friede und Familienglück! Für CDU! 
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Die Frage der sogenannten „gleitenden Arbeitswoche" ist viel­
fach nur als ein Teilproblem der Sonntagsarbeit betrachtet wor­
den. Beachtlich sind aber die für die betroffenen Arbeitsgruppen 
günstigen Auswirkungen im Hinblick auf die Wochenarbeitszeit 
und die Entlohnung. Die Wochenarbeitszeit wird für diese Ar­
beitsgruppen von 53 auf 42 Stunden bei vohlem Lohnausgleich 
verringert. Hinzu kommen noch Vorteile der Produktivität sowie 
solch€ arbeitsmedizinischer Art. An diesen positiven Auswir­
kungen bei der Neuordnung der Arbeitszeit in den durch­
gehenden Arbeits-Betrieben kann man nicht achtlos vorbei­
gehen. 

Aber man übersehe auch nicht die erheblichen, vielleicht ent­
scheidenden Nachteile, die in der Verdrängung des Sonntags 
aus seiner Stellung als Tag der Ruhe und Besinnung auf die 
menschlichen Lebenswerte bestehen. Der Sonntag verliert seinen 
den Rhythmus der Woche bestimmenden Charakter. Der Sonn­
tag wird schließlich wie jeder andere Tag, ein Werktag, ein 
Alltag. 

Aber es ist nun einmal so: technische Notwendigkeiten im Pro­
duktionsprozeß, zumal bei Arbeiten an Hochöfen, Kokereien, in 
der Energieversorgung und in den Stahlwerken, machen die 
Arbeit am Sonntag unvermeidlich und notwendig. Es sollten 
jedoch Regelungen gesucht werden, die dem Sonntag seine 
Stellung belassen und den betroffenen Arbeitsgruppen - im 
Vergleich zu den bisherigen Verhältnissen - eine Verbesserung 
bringen. Das Ausland zeigt, daß solche Verbesserungen möglich 
sind. Bei einem Vier-Schiditen-Ablauf lassen sich die Ubergänge 
zu einer anderen Schicht möglichst in das Wochenende ver­
legen. Sie sollten aber nur dort angewendet werden, wo eine 
längere Unterbrechung des Arbeitsablaufs Schäden im organi­
satorisch-technischen Betrieb nach sich ziehen würden. 

Mißbrauch der Freizeit ist Mißbrauch der Freiheit. Freiheit und 
Freizeit beglücken, wenn sie zu Höherem verpflichten. 
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Der Einwand, zur Erzielung einer größeren Produktivität müsse 
die Produktionsarbeit über den Sonntag fortgeführt werden, 
kann nicht immer gelten. Man darf nicht den Sonntag, nur um 
die vorhandenen Betriebsanlagen besser und produktiver aus­
nutzen zu können, zum Werktag stempeln. 

In vielen Fällen sollten Ausnahmegenehmigungen versagt blei­
ben. Nur wenn die a11gemeine Versorgung gefährdet ist oder 
wenn Schäden an den Produktionsmitteln verhütet werden müs­
sen, seien Ausnahmen gestattet. Der Sonntag muß Sonntag 
bleiben. In dieser Uberzeugung trifft sich wiederum die Union 
mit der Forderung der Kirchen. 

Die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist nicht weniger aktuell. 
Sie ist aber nicht nur im Hinblick auf einen störungsfreien Fort­
gang eines konkurrenzfähigen Wirtschaftsablaufes zu betrach­
ten, sie ist mit der Frage nach Art der Gest.altung einer sich 
daraus ergebenden größeren Freizeit verbunden. 

Ein holländischer Sozialist erklärte unlängst, die materiellen 
Ziele der Sozialisten-Parteien seien im wesentlichen erreicht, 
das echte soziale Problem von heute sei der hohe Lebens­
standard. 

Es ist die Frage, wie nutzt der Mensch die Arbeitszeitverkür­
zung und die Freizeitverlängerung zum eigenen und zum Wohle 
seiner Familie aus! Die menschlichen, die inneren Werte des 
Lebens außerhalb des Betriebes sollten dem Menschen nun noch 
mehr bewußt werden. Es geht nicht nur um materielle Annehm­
lichkeiten und Reiserummel, sondern um individuelle und 
seelische Belange. Der Sozialismus, zumal in seiner letzen Kon­
sequenz der Kommunismus, unterschätzt und übersieht diese 
inneren Werte. 

Die CDU vertritt die Ansicht, daß der Sonntag und die Freizeit 
vor allem dem Heim, der Familie und der Entwicklung zu freien 
Persönlichkeiten dienen müssen. Gerade im nordrhein-west­
fälischen schwerarbeitenden Industrieland haben Sonntagsruhe 
und Arbeitszeitverkürzung eine über die bloße Unterhaltung 
hinausgehende Bedeutung und Verpflichtung. 
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Sozialgerichte 
Die CDU-Landtagsfraktion in NRW hat wiederholt, zuletzt im 
September 1956, den Antrag gestellt, fünf neue selbständige 
Sozialgerichte im lande zu errichten. Ende Januar 1957 richtete 
die CDU die Frage an die SPD/FDP-Regierung, wann .endlich mit 
der Errichtung der auch von der Mehrheit des Landtages ge­
forderten neuen Gerichte gerechnet werden könne. 

Es wurden verfassungsrechtliche Bedenken vorgebracht. In­
zwischen hatte der Bundesrat zu einem Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Sozialgerichtsbarkeit Stellung genommen und 
ihn an den Bundestag zurück.geleitet. Obwohl ihnen der Auftrag 
des Landtages bekannt war, hatten die Vertreter des Landes 
NRW im Bundesrat keine entsprechenden Einwendungen zu 
dem Gesetz erhoben. 

Es geschah auch fürderhin von den Seiten der SPD/FDP-Landes­
regierung in NRW nichts, um eine baldige Einrichtung der auf 
Antrag der CDU vom Landtag beschlossenen Sozialgerichte 
sidlerzustellen. Dabei weiß jedermann, wie stark die be­
stehenden nordrhein-westfälischen Sozialgerichte überlastet sind. 
Gerade die Minderbemittelten, die noch um ihr Brot und ihr 
Recht ringen müssen, haben oft monatelang zu warten, bis ihr 
Fall behandelt werden kann. 

Es ist zu erwarten, daß das betreffende Bundesgesetz im Herbst 
dieses Jahres verabschiedet werden kann. 

Die derzeitige Landesregierung muß sich aber den Vorwurf ge­
fallen lassen, daß sie auch hier saumselig verfuhr und etwaige 
gesetzliche Möglichkeiten außer acht ließ. 

Parlament kommt von "parlare• gleich "sprechen• und nicht 
von „lamentare• gleich „ wehklagen•. 
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Versorgungsschein für Bergleute 
Seit 1954 erfuhr das Gesetz über einen Bergmannsversorgungs­
schein verschiedene wesentliche Anderungen in NRW, die vor­
nehmlich auf Anträge der CDU zurückzuführen waren. 

Ende 1957 wurde vom Landtag ein Bericht des Arbeitsausschus­
ses angenommen, in dem sowohl die Anpassungsvorschläge an 
das Gesetz zur Neuregelung der Knappschaftsrenten wie auch 
die Vorschläge des CDU-Abgeordneten Kemper berücksichtigt 
wurden. 
Folgende Verbesserungen wurden daraufhin in das Gesetz ein­
gebaut: 
1. Einen B.V.S. {Bergmannsversorgungsschein) können künftig 
auch Arbeitnehmer im Untertagebau erhalten, wenn sie infolge 
eines Arbeitsunfalles vermindert bergmännisch berufsfähig wer­
den. Sie erhalten den B.V.S. schon vor der Erfüllung der fünf­
jährigen Wartezeit. 
2. Die Frist für die Stellung eines Antrages auf Gewährung 
eines B.V .S. ist, bei Beendigung der Tätigkeit unter Tage, von 
einem auf sechs Monate erweitert worden. 
3. Im neuen Beschäftigungsbetrieb werden den B.V.S.-Inhabern 
bei der Bemessung des Urlaubs und des Tariflohnes nicht nur 
die im Bergbau verbrachten Beschäftigungsjahre als gleich­
wertige Berufsjahre angerechnet. 
Das Gesetz sieht auch die Gewährung sonstiger Leistungen und 
Zuwendungen unter Berücksichtigung der Berufsjahre im Berg­
bau vor. 

Ein CDU-Erfolg! 

Die russische Politik ist wie ein Eisberg: ein Sechstel sichtbar 
und geiährlich, iüni Sechstel unsichtbar und noch geiährlicher. 

* 
Es gibt Katastrophenpolitiker, die der NATO das Recht auf 
Abwehr absprechen, Moskau aber die mörderischsten Angriffs­
waffen zubilligen. Können sie es ehrlich meinen mit ihrem Volk 
und mit der Sicherheit? 
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Zivilblinde 
Keine Hilfsmaßnahme für körperlich und sozial Bedrängte hat 
die CDU-Regierung in NRW außer acht gelassen. 

Da tauchte eines Tages die Frage eines Pflegegeldes für Zivil­
blinde auf. Dieses Pflegegeld sollte den Mehrbedarf, den das 
Fehlen oder die starke Schwächung des Augenlichtes für den be­
troffenen Menschen verursacht, in etwa decken helfen. (Die 
Betreuung durch H~lfer ist mit Kosten verbunden.) 

Schon im Jahre 1951 erließ die Regierung Arnold Richtlinien, 
nach denen Zivilblinde bestimmte Pflegesätze aus Landesmitteln 
erhalten, wobei Vollblinde und hochgradig Sehsehwache sowie 
die Einkommensverhältnisse besonders berücksichtigt wurden. 
Im Laufe des Jahres 1955 wurden die Pflegegeldbeträge den 
veränderten Zeitverhältnissen angepaßt. Im Dezember des 
gleichen Jahres dankte der Westfälische Blindenverein e . V . 
einem CDU-Landtagsabgeordneten mit den Worten : 

„Ohne die tatkräftige Mithilfe der CDU wäre es zu diesem 
Entschluß nicht gekommen." 

Bund und Land - Hand in Hand 

* 
Für einen Staat, der geachtet dastehi{n will nach außen, f est 
und unerschütterlich im Innern, gibt es kein kostbareres Gut zu 
hüten und zu pflegen als das soziale Rechtsgefühl . Diese 
Sorge ist eine der höchsten und wichtigsten Aufgaben der poli­
tischen Pädagogik. Jhering 
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K. Schlagwort-Verzeichnis 
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A achen, Technische Hochschule A-1 
Abrüstung 
Agrarpolitik 
Altersheime 
Arbeitsgerichte 
Arbeitszeit 
Atomare Waffen 
Außenpolitik 

.Baracken 
Beamtenpolitik 
Bekenntnisschule 
Bergbau, Bergleute 
Briefwiahl 
Bundesbahn 
Bundesrat 
Bundestag 
Büroreform 

Christliche Liebestätigkeit 

DGB 

E ingaben-Ausschuß 
Eigenheime 
Elektrifizierung (Bundesbahn) 
Elternrecht 
Ernährung 

F inanzausgleich 
Finanzpolitik 
Flüchtlinge 
Föderalismus 
Forschung 
Freizeit 
Friedensvertrag 

Gemeinschaftsschule 
Gesundheitswesen 
Gewerkschaften 

H aushaltspläne 
Heimatvertriebene 
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A-2,3 
D-1 
J-1 
G-2 
J-6 
A-2 
A-22 

A-21, H-1 
B-1 
F-4, F-10 
A-1 5, H-4, J-8 
A-8 
A-22, E-6 
A-9 
A-11 
B-7 

J-1, J-4 

A-17, B-4, F-6 

B-2 
H-3,5 
A-22, E-6 
F-4,11 
D-1 

A-12 
C-1 
H-2 
A -1 3 
F-13 
F-2, J-5 
H-3 

F-11 
J-2 
A-17, B-4, F-6 

C-2 
H-2 
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JG Metall A-19 

J ugendpflege A-21 
Jugendpolitik F- 1 
Jugendschutz F-1 
Justizwesen G-1 

K nappschaftsrenten J-8 

Kohle A-15 

Konjunktur A-16 

Krankenhäuser J-3 

Kreditaktionen A-21, E-3 

Kriminalität B-3, G-3 

Kulturpolitik F-4 

Landesjugendplan A-21, F-2 
Landfrau D-4, F-1 
Landjugend D-3, F-1 
Landwirtschaft D-1 
Lastenausgleich H-4 

Lebenshaltung A-18 

Lebensstandard A-18, J-6 

Lehrerbesoldung F-6 
Lehrerbildung F-5 
Löhne A-15 

M iltelstandspolitik E-3 

Moskau A-2, A-17, J-8 

N ATO A-2,6,14 
Notunterkünfte A-21, H-1 

Ostwestf~lenplan E-5 

OTV A-16 

P ersonalpolitik A-21, B-1 

Polizei B-1,3 

Preise A-15 

Privatschulen F-8 

R egierungserklärung SPD/FDP A-21 
Regierungssturz NRW A-22 
Rechtsprechung G-1 
H.ichter G-2 
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Smulgesetze 
Schulfinanzgesetz 
Siedlungsmaßnahmen 
Sonntagsarbeit 
S0zialerziehung 
Sozialgerichte 
Schmutz und Schund 
Spätaussied]er 
SPD-Reform 
Sputnik 
Staatsjugend 
Stahlproduktion 
Steuerverbund 
Strafrechtsreform 
Strafvollzug 
Streiks 

Tabelle „Preise-Löhne" 
Tbc-Pfennig 
Tierärzte 
Toleranz 
Tuberkulose-Bekämpfung 

UNO 

Verkehr 
Vertriebene 
Verwaltungsgerichte 
Verwaltungsreform 
Volksschullehrer 

W ahlgesetz 
V./asserwirtschaft 
Wegebau 
Weltbewerb 
Wiederaufbau 
Wiedervereinigung 
v\Ti rtsdrnft 
Wissenschaftliche Räte 
Wochenverdienste 

Z entrum 
Zivilblinde 
Zuckerpreis 
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F-11 
C-1 
D-2 
J-4 
F-1 
G-2, J-7 
G-3 
H-2 
A-3 
A-3 
F-3 
A-19 
C-1 
G-3 
G-3 
A-15, A-19 

A-18 
D-2 
D-3 
F-12 
J-2 

A-'.B 

E-6 
H-1 
F-12 
A-21, B-6 
F-7 

A-24 
D-1 
D-3 
A-15 
A-21, H-1, H-4 
H-3 
A-15, E-1, E-5 
F-13 
A-18 

A-26 
J-9 
A-15 
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L. Nachträge und Ergänzungsblätter 

Hier werden Nachträge und wichtige Ergänzungs­
blätter eingelegt. Etwaige aktuelle kritische 
Gesichtspunkte werden dabei berücksichtigt. Die 

Lieferung erfolgt von Woche zu Woche. 
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